
Hygienekonzept    FSV Lauterbach 20.06.2020 

 

1. Gesundheitsstand 

Der Trainingsverantwortliche überprüft vor dem Trainingsbeginn, dass keine offensichtlichen 

Krankheitssymptome bei den Teilnehmern des Trainings vorliegen    z.B. Husten, Fieber, 

Atemnot, Erkältungssymptome etc. Bei Feststellungen ist der Spieler vom Trainingsbetrieb 

auszuschließen. 

Des Weiteren muss nachgefragt werden, ob im Haushalt lebende Personen positiv getestet 

wurden. Bei positiven Fällen muss der Spieler 3 Wochen pausieren. 

 

2. Organisatorische Voraussetzungen 

Folgende Ansprechpersonen (Hygienebeauftragte) wurden festgelegt: 

Aktive  Peter Zimmer 

Jugend  Maik Lafontaine 

Frauen  Martin Huwer 

AH  Manfred Roth / Achim Festor 

 

Sämtliche Trainer werden durch den Vorstand vor der Eröffnung des Trainingsbetriebes zu 

allen Maßnahmen geschult 

 

3. Organisatorische Umsetzung 

Die Trainingsteilnehmer müssen frühestens 10 Min. vor Beginn ankommen. 

Alle Trainingsteilnehmer müssen in einer Teilnehmerliste mit ihren pers. Daten eingetragen 

werden. 

Ein Umziehen in den Kabinen ist nur mit einem Sicherheitsabstand von 1,50 m erlaubt. Hier 

müssen die Spieler entsprechend in die einzelnen Kabinen aufgeteilt werden.  Die Duschen 

dürfen auch nur mit einem Sicherheitsabstand von min. 1,50 m benutzt werden. 

 



Die Übungsleiter informieren die Trainingsteilnehmer, dass sich an die geltenden 

allgemeinen Sicherheits -  und Hygienevorschriften (Abstand min. 1,50 m, Handdesinfektion 

vor Beginn, keine Berührungen etc.) zu halten haben. 

Alle Trainingsformen müssen unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes durchgeführt 

werden. Pro Übungsleiter dürfen derzeit max. 35 Spieler gleichzeitig teilnehmen. 

 

4.Hygiene und Distanzregel 

Vor und nach dem Training müssen sich alle Spieler mindestens 30 Sek. die Hände waschen. 

Hier ist auf den Sicherheitsabstand zu achten.  

Keine körperlichen Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck etc.)  

Jeder Spieler muss seine eigene Getränkeflasche von zu Hause mitbringen und ausschließlich 

selbst benutzen. 

Vermeiden von Spucken und Naseputzen auf dem Platz. 

Kein Abklatschen, in den Arm nehmen und gemeinsames Jubeln. 

Mindestabstand von 1,50 m bei Ansprachen und Trainingsübungen. 

Nutzung und Betreten des Sportgeländes ausschließlich beim eigenen Training und Spielen 

erlaubt.  

Zuschauende Begleitpersonen (siehe Punkt 5) sind unter Einhaltung des Abstands und 

Hygieneregelungen erlaubt. 

Das Clubheim darf unter Einhaltung des Abstands und Hygieneregelungen geöffnet werden. 

Sämtliche Besucher des Clubheimes müssen sich unter Angabe der Adresse und 

Telefonnummer in eine Liste eintragen.  

 

5. Regelungen zu Sportveranstaltungen (Spiele & Testspiele) mit Zuschauern  

Die Sportanlage ist nur über einen separaten Eingang zu betreten. Sämtliche Zuschauer 

müssen sich in eine Liste unter Angaben der Adresse und Telefonnummer eintragen. Vor 

Betreten der Anlage müssen die Hände desinfiziert werden. Die Zuschauer dürfen sich nur in 

der vorgesehenen Zone (ist durch Absperrband markiert) aufhalten. Die Abstandsregelungen 

sind einzuhalten. Die Nutzung des Clubheimes ist unter Einhaltung der Hygieneregelungen 

erlaubt. Veranstaltungen mit mehr als 20 anwesenden Personen sind weiterhin unter 

Angabe des Veranstalters der Ortspolizeibehörde zu melden. 

Der Vorstand 



Anhang zum Hygienekonzept vom 28.08.20 

Anhang zum Hygienekonzept des Mannschaftstrainings und Spielbetriebs für alle Mannschaften des 

FSV Lauterbach und den Gastmannschaften  

1. Beantragung von Freundschaftsspielen  

I. Es werden nur Freundschaftsspiele durchgeführt, die offiziell bei der spielleitenden Stelle angesetzt 

werden.  

2. Organisation beim FSV Lauterbach. Der FSV Lauterbach stellt am Eingang für Spieler und Zuschauer 

Desinfektionsmittel und auf den Toiletten Einmal-Handtücher und Handseife zur Verfügung.  

3. Empfehlung zur Anreise  

I. Die Anreise der Mannschaften sollte in mehreren Fahrzeugen erfolgen. Fahrgemeinschaften sollen 

soweit wie möglich reduziert werden.  

II. Die allgemeinen Vorgaben bezgl. Abstandsregelungen etc. sind einzuhalten.  

4. Kabinen (Teams und Schiedsrichter)  

I. Jeder Mannschaft wird eine Umkleidekabine zur Verfügung gestellt (nach den Spielen und dem 

Duschen werden diese gemäß Vorgabe des SFV gereinigt und desinfiziert) 

II. Die Kabinen sind gemäß den aktuellen Abstandsregelungen markiert.  

III. Es ist zu empfehlen, eine zeitliche Aufteilung der Kabinennutzung durchzuführen   

IV. Die Kabinen sind regelmäßig zu reinigen  

V. Die Kabinen sind nach jeder Nutzung zu lüften.  

VI. Alle Personen, die sich in der Kabine aufhalten, müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.  

VII. Der Kabinentrakt ist nur mit Mund – Nase Bedeckung zu betreten.  

5. Duschen/Sanitärbereich  

I. Abstandsregeln gelten auch in den Duschen.  

II. Die sanitären Anlagen sind regelmäßig zu reinigen.  

III. In den Duschen dürfen sich nur 4 Personen gleichzeitig aufhalten.  

6. Weg zum Spielfeld  

I. Der Mindestabstand ist immer einzuhalten. Sowohl auf dem Weg zum Spielfeld, als auch zurück in 

die Kabinen. Zu jedem Zeitpunkt.  

 

 



7. Spielbericht  

I. Das Ausfüllen des Spielberichtes Online sollte im Vorfeld von allen Beteiligten erledigt werden. 

Ansonsten sollte die Freigabe über das eigene Mobilgerät erfolgen.  

II. Der Schiedsrichter sollte den Spielbericht ebenfalls vom eigenen Mobilgerät tätigen.  

III. Sollte eine Nutzung eines Gerätes unmittelbar von mehreren Benutzern nötig sein, ist nach jedem 

Nutzer die Bedienoberfläche zu reinigen.  

IV. Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielbericht zu dokumentieren. 

Diese halten sich in der technischen Zone auf.  

8. Ausrüstungs-Kontrolle  

I. Die Ausrüstungs-Kontrolle findet ausschließlich im Außenbereich statt.  

II. Wenn kein Mindestabstand gewährleistet werden kann, hat der Schiedsrichter hierbei einen 

Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

III. Der Schiedsrichter verzichtet auf einen Besuch in der Kabine bzgl. Ansprache/Passkontrolle.  

9. Einlaufen der Teams  

I. Die Teams laufen in einem Zeitabstand auf das Spielfeld  

II. Kein Handshake  

III. Kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften  

IV. Keine Begleitung beim Einlaufen von Kindern  

10. Trainerbänke/Technische Zone  

I. Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer haben sich während des Spiels in der 

Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten.  

II. In allen Fällen ist nach Möglichkeit auf den Mindestabstand zu achten.  

III. Nutzung jedes 2. oder 3. Sitzes (der Mindestabstand von 1,5 m ist zu gewährleisten). Ggf. 

Stühle/Bänke in Erweiterung der Ersatzbänke (idealerweise ebenfalls überdacht).  

11. Halbzeit  

I. In der Halbzeit verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler und Schiedsrichter im Freien.  

II. Sollte ein Verbleib nicht möglich sein, sind wiederum die gekennzeichneten Wege zu nutzen und 

der Verbleib in der Kabine auf ein Minimum zu begrenzen.  

 

 

 



12. Zuschauer  

I. Erfassung der Kontaktdaten der anwesenden Zuschauer (Clubheimbesuch ebenso)  

II. Nur Nachverfolgung mögl. Infektionsketten o. Datenerhebung gem. CoronaVO §6  

III. Listen am Eingang sind nicht erlaubt (Datenschutz), daher Einzelblatt pro Zuschauer.  

IV. Strikte Kontrolle und Einhaltung der zulässigen Zuschauerzahlen nach gültiger Corona 

Landesverordnung.  

V. Klare und strikte Trennung von Sport- und Zuschauer-Bereichen.  

VI. Die Wege zum Eingang für die Zuschauer werden mit Schildern markiert.  

VII. Am Eingang sind Abstandsmarkierungen anzubringen.  

VIII. Unterstützende Schilder/Plakate werden an mehreren Orten angebracht, damit an die 

dauerhafte Einhaltung der Abstand- und Hygieneregeln erinnert wird.  

IX. Die Zuschauer werden über das Hygienekonzept durch Social-Media-Kanäle und Website 

informiert  

X. Es wird eine pünktliche Anreise zum Anpfiff empfohlen  

XI. Für die Schiedsrichter ergibt sich für die Erfassung der Kontaktdaten der anwesenden Zuschauer, 

der Einhaltung der Zuschauerzahlen oder der Trennung von Zuschauerbereichen keine Aufsichts- und 

Meldepflicht.  

XII. Personen, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage untersagt.  

XIII. Flächen (wie z.B. Tische) mit denen die Zuschauer in Berührung kommen sind regelmäßig zu 

reinigen.  

XV. Es werden immer nur 250 Zuschauer zu einem Spiel zugelassen die Karten werden am Eingang 

angeboten.  

 

 


